
Gelege- und Kükenschutz im 

Wiesenvogelschutzprogramm 

(Niedersächsischer Weg)

Antragsverfahren nach Richtlinie Wiesenvogelschutz (WieVoSch)



Antragsverfahren nach Richtlinie Wiesenvogelschutz

• Förderfähig sind ausschließlich Grünlandflächen in der Gebietskulisse Wiesenvogelschutz

• Von der Förderung ausgeschlossen sind Flächen, die unter vergleichbaren Auflagen 

bewirtschaftet werden (z. B. Kompensationsflächen, AUKM GN2)

• Zuwendungsanträge sowie Auszahlungsanträge sind bei der zuständigen Bewilligungsstelle der 

Landwirtschaftskammer zu stellen

• Auszahlungsantrag ist nach Durchführung der Maßnahme bis zum 31.Oktober einzureichen

• Gebietsbetreuung u. Landwirt wählen für den antragstellenden Betrieb geeignete 

Bewirtschaftungsmaßnahmen aus dem vorhandenen Katalog

• Bagatellgrenze 150 €
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Antragsverfahren nach Richtlinie Wiesenvogelschutz

• Basismaßnahmen - Maßnahmen, die bereits im Vorfeld eines erwarteten Brutgeschehens 

beantragt werden 

• Die Zuwendungsanträge für Basismaßnahmen sind bis spätestens 31. Januar des Kalenderjahres 

zu stellen, in dem die Maßnahmen durchgeführt werden sollen

• Der Bewilligungszeitraum für Basismaßnahmen beträgt ein bis drei Jahre

• Sofortmaßnahmen bei konkretem Brutgeschehen

• Zuwendungsanträge für Sofortmaßnahmen sind unverzüglich nach Feststellen des tatsächlichen 

Brutgeschehens zu stellen

• Der Bewilligungszeitraum für Sofortmaßnahmen beträgt ein Jahr
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Antragsverfahren nach Richtlinie Wiesenvogelschutz

• Regional oder betrieblich bedingte überdurchschnittliche Nachteile sind durch einen Zuschlag in 

Höhe von 50 % der nach Nummer 1 der Anlage errechneten Beträge auszugleichen

• Regional bedingte überdurchschnittliche Nachteile liegen vor, wenn die Fläche in einem Landkreis liegt, 

in dem der Bodenrichtwert für Grünland mindestens 30 % über dem aktuellen Medianwert der 

Bodenrichtwerte für Grünland der niedersächsischen Landkreise liegt

• Die Ermittlung, ob betrieblich bedingte überdurchschnittliche Nachteile vorliegen, erfolgt unter 

Berücksichtigung:

- der Besatzstärke mit raufutterfressendem Großvieh

- des Anteils von Dauergrünland an der landwirtschaftlich genutzten Fläche 

- des Anteils der von Bewirtschaftungsbeschränkungen betroffenen Dauergrünlandflächen an                   

der landwirtschaftlich genutzten Fläche
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Zuwendungsantrag
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Zuwendungsantrag
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Zuwendungsantrag
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Zuwendungsantrag
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Zuwendungsantrag
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Anlage Zusatzangaben GbR



Zuwendungsantrag

Anlage Viehbesatz (Zuschlag betriebliche Nachteile)
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Basismaßnahmen (1 - 3 Jahre)
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Sofortmaßnahmen Beweidung
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Sofortmaßnahmen Schnittnutzung
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Ermittlung des Förderbetrages
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Vielen Dank!

Kontakt:

BWST Oldenburg 

Wiesenvogelschutz

Peter Albartus

Tel. 0441/801-525

Mail: peter.albartus@lwk-niedersachsen.de

Registriernummernvergabe

Myriam Böhme

Tel. 0441/801-513

Mail: myriam.boehme@lwk-niedersachsen.de
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